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Geleitwort

Durch das Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz aus dem Jahre 2008 sowie
die in 2011 in rascher Abfolge verabschiedeten Vorhaben, u. a. das Gesetz zur
Umsetzung der Zweiten E-Geld-Richtlinie, das Schwarzgeldbekämpfungsgesetz
und das Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention, wurden internatio-
nale Standards und Vorgaben der FATF und der EU in Deutschland umgesetzt.
Der bisherige Rechtsrahmen zur Prävention und Bekämpfung der Geldwäsche,
Terrorismusfinanzierung und strafbarer (ehemals betrügerischer) Handlungen
wurde unter maßgeblicher Berücksichtigung des risikobasierten Ansatzes grund-
legend überarbeitet, modernisiert und in manchen Teilen erheblich verschärft. So-
mit ist ein komplexes Regime von Vorschriften entstanden, die nicht immer hin-
reichend klar formuliert und miteinander verzahnt sind. Dies stellt Institute
regelmäßig vor große Herausforderungen und Compliance-Risiken bei der Imple-
mentierung und rechtssicheren Durchführung der Präventionsmaßnahmen. Die
Entscheidung, welche Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen Institute kon-
kret zu ergreifen haben, hängt jedoch von einer Vielzahl von Faktoren ab und
liegt letztendlich in der Verantwortung des einzelnen Unternehmens. Die zu er-
greifenden Maßnahmen können sich je nach Geschäftsmodell, Struktur und Ge-
fährdungssituation der Institute im Bereich des niedrigen, aber auch des hohen
Risikos bewegen.

Hilfestellung bieten die gemeinsam vom Bundesministerium der Finanzen, der
Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin) und von den Spitzenverbänden der
Deutschen Kreditwirtschaft (DK) entwickelten Auslegungs- und Anwendungshin-
weise („DK-Hinweise“). Diese von der BaFin als Verwaltungspraxis anerkannten
untergesetzlichen Vorgaben werden seit ihrer Erstveröffentlichung im Jahre 2008
in regelmäßigen Abständen an die neuen Entwicklungen im Rechtsrahmen ange-
passt. Wertvolle Umsetzungshilfe geben auch die Leitfäden einzelner Verbände,
wie z. B. der des Bundeverbandes Öffentlicher Banken aus dem Jahre 2010 (VÖB-
Leitfaden). Diese stellen einen „gemeinsamen Nenner“ dar. Sie richten sich an
alle Institute und bieten ihren in den erwähnten Präventionsbereichen tätigen
Mitarbeitern einen untergesetzlichen und praxisbezogenen Orientierungs- und
Handlungsrahmen. Verständlich ist auch, dass sowohl die DK-Hinweise als auch
der erwähnte VÖB-Leitfaden trotz ihres verhältnismäßig hohen Detailierungsgra-
des nicht alle Zweifelsfragen klären und keine maßgeschneiderten Lösungen zur
institutsinternen Umsetzung und Durchführung der Präventionsmaßnahmen an-
bieten können. Mit dem vorliegenden Praktikerhandbuch „Bekämpfung der
Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität“ hat sich das Autorenteam von Queden-
feld et al. das ambitionierte Ziel gesteckt, diesem Zustand abzuhelfen. Hervorzu-
heben ist, dass das Handbuch von Praktikern und für Praktiker verfasst wurde,
wobei es die DK-Hinweise sowie den VÖB-Leitfaden inhaltlich in weiten Teilen
ergänzt und vertieft. Dabei schöpfen die Autoren aus dem reichhaltigen Fundus
ihrer beruflichen Erfahrung und der langjährigen Befassung mit der Prävention
der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität.

Der Praxisbezug des Werks zeigt sich bereits in Kapitel I, in dem der Rechts-
rahmen, Begriffe sowie maßgebliche internationale und nationale politische Ak-
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teure und Organisationen auf diesem Gebiet auf verständliche Art und Weise er-
läutert und dem Leser näher gebracht werden. In den nachfolgenden Kapiteln II
bis VII werden neben den geldwäsche- und bankaufsichtsrechtlichen Grundlagen
zur Prävention der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren
Handlungen auch benachbarte Regime (u. a. Finanzsanktionen) und Spezialthe-
men (wie z. B. Monitoring und Research) sowie die Umsetzung der Internen Si-
cherungsmaßnahmen behandelt. Einen breiten Raum nimmt die Diskussion der
„Zentralen Stelle“ im Kapitel VI ein, was sicherlich der Bedeutung und Komple-
xität des Themas geschuldet ist. Hierauf folgt im Kapitel VIII eine detaillierte Be-
fassung mit dem Thema Gefährdungsanalyse für die einzelnen Präventionsberei-
che bis hin zur Konzerngefährdungsanalyse. Dabei werden u. a. auch innovative
Indikatoren und Methoden zur Erfassung der Risiken vorgestellt. Ein weiteres
Kernstück des Handbuchs ist der im Kapitel IX enthaltene Prüfungsleitfaden mit
Hinweisen und Kommentaren zu den Prüfungsthemen aus den angesprochenen
Präventionsbereichen. Dieser ist als Hilfsmittel zur Vorbereitung auf Jahresab-
schlussprüfungen, Sonderprüfungen und Prüfungen der Internen Revision konzi-
piert. Der Prüfungsleitfaden orientiert sich an den Punkten bzw. Ziffern des in der
Prüfberichtsverordnung enthaltenen neuen Prüfungskatalogs und fasst in einem
tabellarischen Darstellungsformat die einzelnen Prüfungsgebiete, die einschlägi-
gen gesetzlichen Vorschriften sowie die Vorgaben aus den DK-Hinweisen zusam-
men. Den Abschluss des Prüfungsleitfadens bilden praktische Hinweise zur Vor-
gehensweise, die auch der Klärung konkreter Zweifelsfragen dienen können.

Das Praktikerhandbuch von Quedenfeld et al. leistet nicht nur einen Beitrag
zur Orientierung und Sensibilisierung der mit der Bekämpfung der Geldwäsche
und sonstiger strafbarer Handlungen/Wirtschaftskriminalität befassten Mitarbeiter
in den Instituten. Darüber hinaus ist zu hoffen, dass das Handbuch auch als Nach-
schlagewerk der Zielgruppe der Anwender im täglichen „doing“ eine echte Ar-
beitshilfe zur risikoorientierten Implementierung, Organisation und Durchführung
der Präventionsmaßnahmen bietet und dadurch zum wirksamen Schutz der Insti-
tute vor wesentlichen Vermögensgefährdungen beiträgt. Ich wünsche allen Le-
sern schon jetzt eine anregende Lektüre!

Indranil Ganguli1

1 Indranil Ganguli ist Abteilungsdirektor im Bundesverband Öffentlicher Banken Deutsch-
lands, VÖB. Die Ausführungen im Geleitwort geben die Meinung des Verfassers wieder
und nicht seines Arbeitgebers.
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Vorwort

Die Bedeutung der Verhinderung von strafbaren Handlungen zum Nachteil von
Finanz- und Kreditinstituten, von Versichgerungen und von Unternehmen wird
gesamtgesellschaftlich immer stärker erkannt. Die Verhinderung und Bekämp-
fung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist für die Adressaten des
Geldwäschegesetzes seit Anfang der 1990er Jahre verpflichtend vorgeschrieben.
Die Praktiker der Branche, die Verantwortlichen für die Geldwäschebekämpfung
in den Instituten und diejenigen, die sich für die Verhinderung und Bekämpfung
von strafbaren Handlungen, von Wirtschaftskriminalität, schon immer persönlich
engagiert und verantwortlich gefühlt haben, prognostizierten schon seit vielen
Jahren einen Wechsel des Primats von der Geldwäschebekämpfung zur Verhin-
derung von Wirtschaftskriminalität. Geldwäsche ist ein Delikt der Wirtschaftskri-
minalität. Während der Nachweis der Geldwäsche oftmals sehr problematisch ist,
weil die Ermittlungen sehr häufig über mehrere Ländergrenzen hinweg geführt
werden müssten, so kann der Nachweis des Betruges, der Untreue, der Korrup-
tion, der Steuerhinterziehung u.v. a. Delikte schneller, eindeutiger und beweis-
kräftiger erbracht werden. 

Der Kampf gegen die Organisierte Kriminalität ist global zu führen. Nur inter-
national abgestimmte Maßnahmen führen zum Erfolg. Die Harmonisierung der
Gesetzgebung der internationalen Staatengemeinschaft, die Vernetzung und der
Informationsaustausch der nationalen Strafverfolgungsbehörden untereinander
und über Ländergrenzen hinweg, der enge Schulterschluss aller Kräfte ist die
Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Bekämpfung der Geldwäsche, der Ter-
rorismusfinanzierung und der Wirtschaftskriminalität. Alle, die sich der Bekämp-
fung der Organisierten Kriminalität verpflichtet fühlen sind angehalten, weltweit
ein so festes Netz der Allianz zu knüpfen, in dem sich der Krake Organisierte
Kriminalität, der mit seinen Tentakeln versucht, die Welt zu umspannen, darin
verfangen muss. National erfordert diese Aufgabe den Schulterschluss der Legis-
lative, der Exekutive, der Judikative, der Wirtschaft, der Politik und aller in der
Gesellschaft in ihren jeweiligen Tätigkeitsbereichen Verantwortlichen für die Ver-
hinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität.

Diese Aufgabe ist schon längst keine lästige Randaufgabe mehr für die Mitar-
beiter in den Kreditinstituten, Versicherungen und Unternehmen, denen man kurz
vor der Pension noch eine „Beschäftigung“ geben wollte oder für die man ander-
weitig keine Verwendung mehr hatte. Die Gesellschaft muss erkennen, wie wich-
tig die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität für ihr friedliches Fortbestehen
ist und das dafür die Besten ausgesucht, ausgebildet und berufen werden. Nur
wer seine Tätigkeit als Verantwortlicher für die Verhinderung von Geldwäsche
und Wirtschaftskriminalität als Berufung und nicht als Job versteht, wird erfolg-
reich sein.

Dieses Handbuch möchte allen denen, die sich dieser Aufgabe verschworen
haben und die sich berufen fühlen, das 1 � 1 der täglichen Aufgabenerfüllung
vermitteln.
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Theoretisch fundiert aber anschaulich und praxisgerecht vermittelt dieses Werk
allen, von den Berufseinsteigern bis zu den Profis, den Beauftragten, den Beratern
und den Prüfern, worauf es ankommt.

Die Geschichte der Geldwäschebekämpfung, die Entwicklung der internatio-
nalen und nationalen rechtlichen Grundlagen sowie die Darstellung der wichtigs-
ten internationalen Organisationen und Gremien werden als Basis für das notwen-
dige Hintergrundwissen kurz und prägnant dargestellt.  Die Autoren erläutern das
Geldwäschegesetz und die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen unter Hinzuzie-
hung der aktuellen Hinweise der Verbände der Deutschen Kreditwirtschaft aus-
führlich und verbinden sie mit konkreten Aufgaben und Lösungen.

Die organisatorische Gestaltung der Zentralen Stelle und der Tätigkeit des
Geldwäschebeauftragten in allen denkbaren Varianten, die Stellung im Institut,
die Aufgaben, die Rechte und die Pflichten gemäß Geldwäschegesetz, Kreditwe-
sengesetz und Rundschreiben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
sind in diesem Handbuch detailliert beleuchtet. Einen breiten Rahmen nimmt die
Erstellung der Gefährdungsanalyse Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität ein.
In zahlreichen Diskussionen verständigten sich die Autoren auf die Art und Weise
des praxisbezogenen, leicht verständlichen Aufzeigens des Aufbaus, der Struktur
und des Inhalts der Gefährdungsanalyse, verbunden mit praktischen Beispielen
und methodischen Hinweisen zur Identifizierung, Erfassung und Bewertung der
Risiken. Den Lesern wird mit diesem Handbuch u. a. eine praxiserprobte Risiko-
matrix zur Feststellung der Risiken und ein Maßnahmenkatalog zur Feststellung,
welche Maßnahmen eventuell bereits vorhanden sind und welche noch eingeführt
werden sollten oder könnten, mit an die Hand gegeben. Abschließend setzte sich
das Autorenteam mit der Prüfungsberichtsverordnung auseinander. Die Anforde-
rungen, die auf der Grundlage des Fragebogens an alle Verantwortlichen in Vor-
bereitungen auf interne und externe Prüfungen gestellt werden, sind umfangreich
und anspruchsvoll. Anhand des „Praktischen Prüfungsleitfadens“  werden alle
Fragen aus dem Fragebogen analysiert, die rechtlichen Grundlagen und die Hin-
weise der Deutschen Kreditwirtschaft für jede einzelne Frage dargestellt, ohne
lange suchen zu müssen. Zu jeder Frage haben die Autoren eine Zusammenfas-
sung des Themas und der Aufgaben sowie praktische Umsetzungshinweise auf-
geschrieben. Die Hinweise basieren auf den langjährigen Erfahrungen nicht nur
mit der Materie, sondern auch in der Zusammenarbeit mit Prüfern. Auf interne
und externe Prüfungen wird jeder somit leicht verständlich vorbereitet. Das
berühmte Magenkribbeln vor Prüfungen war gestern, sichere Prüfungsvorberei-
tung und garantiert gute Prüfungsergebnisse sind heute.

Abschließend bedanke ich mich bei meinen Autorenkollegen für den angeneh-
men und professionellen Gedankenaustausch und Meinungsstreit, für die koope-
rative Zusammenarbeit, für die Zuverlässigkeit und Termintreue. Der Dank gilt
ebenso den Familien und Freunden meiner Autorenkollegen, die sehr oft Rück-
sicht darauf genommen haben, dass ein solches Handbuch bis zur Fertigstellung
sehr viel Zeit beansprucht. Meinen Dank möchte ich insbesondere auch meinem
Freund und Kritiker Herrn Indranil Ganguli aussprechen, der mit viel Geduld
immer wieder auf kleinere Unkorrektheiten hingewiesen hat. Besonderer Dank
gebührt der geschäftsführenden Gesellschafterin von RQ Sicherheitsmanagement,
Frau Elisabeth Gerstenberger. Sie hat mit ihrem unermüdlichen Wirken im
Hintergrund einen nicht unwesentlichen Beitrag zum Erfolg dieses Handbuchs
geleistet.
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Allen Lesern wünsche ich viel Vergnügen bei der Lektüre, so manchen Aha-
Effekt und viel Erfolg bei der Umsetzung der praktischen Hinweise und Anregun-
gen, um den Kampf gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Wirtschafts-
kriminalität gemeinsam erfolgreich zu bestehen.

Wang, am 30. Januar 2013 Ihr
Rüdiger Quedenfeld
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